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Militärische Grundbegriffe

Die «militärischen Ehren»

Eigentlich standen die «militärischen
Ehren» nicht auf der Liste der
«Grundbegriffe», die wir bisher im «Schweizer
Soldaten» behandelt haben und die wir in
der nächsten Zeit noch zu behandeln
gedenken. Es geht hier um einen Gegenstand,

der jedenfalls in dem einfachen
schweizerischen militärischen Leben eher
am Rand steht und dem keine besondere
Bedeutung zukommt, so dass er sich nicht
zur Behandlung aufdrängte. Nun ist er
jedoch von einer Seite, der es allerdings
kaum darum ging, der militärischen
Ehrenbezeugung eine positive Publizität zu
verschaffen, aus seinem Fast-Dornröschen-
schlaf herausgerissen worden. Damit war
das Stichwort für eine nähere Betrachtung
gegeben.
Im Anschluss an den letztjährigen
Staatsbesuch des deutschen Bundespräsidenten
Heinemann reichte Nationalrat Ziegler am
3. Oktober 1972 folgende Kleine Anfrage
an den Bundesrat ein:

«Als neulich Präsident Heinemann der
Schweiz einen Staatsbesuch abstattete,
hat der Bundesrat nach alter Vätersitte
zum Empfang des hohen ausländischen
Gastes eine Einheit der Armee aufgeboten.

Die in Helmen und Waffen antretende
Ehrengarde gehört einer längst hinter
uns liegenden, kriegerischen Vergangenheit

an. Man sollte künftig
ausländischen Staatsoberhäuptern, die uns
einen amtlichen Besuch abstatten, ein
solch eher groteskes Schauspiel
ersparen.
Ist der Bundesrat nicht der Ansicht,
dass der überholte Brauch einer
militärischen Ehrengarde sofort und
endgültig abgeschafft werden soll?»

Es ist hier nicht der Ort, Betrachtungen
darüber anzustellen, aus welcher Einstellung

und mit welcher politischen Zielsetzung

diese Kleine Anfrage im Nationalrat
gestellt wurde; der Leser kann sich
darüber selbst seinen Reim machen. Hier geht
es einzig darum, sich darüber Rechenschaft

zu geben, um was es sich bei der
militärischen Ehrenbezeugung durch eine
Ehrenkompanie handelt, die offenbar das
Missfallen des Nationalrats Ziegler erregt
hat.

Vorerst die Antwort, die der Bundesrat am
22. November 1972 auf die Kleine Anfrage
erteilt hat. Sie lautet:

«Bei der Erweisung der militärischen
Ehren gegenüber einem ausländischen
Staatsoberhaupt anlässlich eines
Staatsbesuchs handelt es sich um einen
allgemeinen Brauch. Würden wir uns nicht
daran halten, so empfänden es diese
offiziellen Persönlichkeiten zweifellos
als einen Mangel an Achtung ihnen
und ihrem Lande gegenüber.
Wir glauben keinen Grund zu haben,
uns in bezug auf die Regeln der
internationalen Höflichkeit von den anderen
Ländern abzusondern.»

Der Bundesrat sagt in seiner Antwort nicht,
worin die Erweisung der militärischen
Ehren besteht. Er nimmt sie als einen im
Verkehr unter befreundeten Nationen ein-
gelebten und darum feststehenden Brauch
an, auf den wir aus Gründen der
internationalen Courtoisie nicht verzichten dürfen.

Jeder Staat hat in der Ausgestaltung
der militärischen Ehrenerweisung seine
eigenen äusseren Formen entwickelt. In

der Regel handelt es sich um die Aufstellung

einer militärischen Formation — die
«Ehrenformation» —, die gewissermassen
als Repräsentantin des Gastgeberstaates
den hohen Besuch in ihrem Land begrüsst.
In der Truppe befindet sich regelmässig
die Landesfahne des besuchten Staates,
die vom Gast begrüsst wird. Der Truppe
kommt somit die Bedeutung einer
militärischen Fahnenwache zu. Bei der Begrüs-
sung der Fahne wird meist von einem am
Flügel stehenden Musikkorps der betreffende

Fahnenmarsch (evtl. die Landeshymne)

gespielt. Die Truppe wird von
ihrem Kommandanten gemeldet (Wortmeldung

oder Säbelgruss); die in Linie
aufgestellte Truppe grüsst mit Achtungstellung

den die Front der Ehrenkompanie
abschreitenden Gast.

Der Einsatz der militärischen Ehrenformation

wird in keinem schweizerischen Reglement

und in keiner Vorschrift geregelt. Das
Vorgehen wird von Fall zu Fall angeordnet,
wobei nicht nur auf die personellen
Verhältnisse, sondern auch auf die jeweilige
örtlichkeit abgestellt wird. In der Regel
wird analog den Vorschriften für die
Inspektion (Ziffer 249 des Dienstreglements)
vorgegangen.
Infolge unseres Milizsystems verfügen wir
über keinerlei Berufstruppen und damit
auch nicht über einen besonderen
Gardeverband, wie ihn verschiedene unserer
Nachbarstaaten für solche
Repräsentationsaufgaben besitzen. Wenn somit von
uns Ehrenformationen gestellt werden müssen,

entnimmt man diese in der Regel
einem im Ausbildungsdienst stehenden
Verband der Armee oder einer
militärischen Schule. Stehen keine Truppen zur
Verfügung — z. B. in den «dienstarmen»
Monaten Dezember und Januar — müssen
Truppen eigens aufgeboten werden, die
dann im aktiven Dienst stehen. Dieser Fall
ist jedoch sehr selten. (Beim Besuch des
Bundespräsidenten Heinemann wurde ein
Zug der im Dienst stehenden RepTrpRS
281 eingesetzt; es mussten somit nicht, wie
in der Kleinen Anfrage Ziegler gesagt wird,
Truppen «aufgeboten» Werden.)

Ehrenkompanien werden von uns
regelmässig gestellt bei offiziellen Staatsbesuchen

fremder Staatsoberhäupter (Monarchen,

Staatspräsidenten). Hier bilden sie
Bestandteil des Staatsaktes, der in der
Regel aus offizieller Anfahrt durch die
Bundesstadt, Abschreiten der Ehrenkompanie

und Fahnengruss auf dem Bundesplatz

sowie offiziellem Empfang durch den
Bundesrat im Parlamentsgebäude besteht.
Findet kein offizieller Staatsakt statt, können

die militärischen Ehren unter Umständen

auch an einem anderen Ort. z. B. auf
dem Bahnhof, dem Flugplatz, an einem
besonderen Besuchsort, im Innern des
Parlamentsgebäudes oder vor der Residenz

des Besuchers bezeugt werden.
Diese letztere Form kann gegebenenfalls

auch bei Regierungschefs (Ministerpräsidenten)

fremder Staaten angewendet werden.

Militärische Ehren werden im internationalen

Verkehr vielfach auch hohen
militärischen Besuchern bezeugt (Verteidigungsministern,

Armeechefs, Generalstabschefs).
Diese Ehrenformationen werden meist an
besonderen militärischen Besuchsplätzen
aufgestellt (Truppenunterkünften,
Militärflugplätzen, Waffenplätzen), vereinzelt auch
am Ort der Ankunft bzw. der Abreise des
militärischen Gastes (Bahnhof, Flugplatz
usw.).
Militärische Ehrenwachen an der Residenz
(dem Hotel) des Gastes werden dagegen
von uns in der Regel nicht gestellt.
Ebensowenig kennen wir das Zeremoniell der
Kranzniederlegung an militärischen
Denkmälern (z. B. am Grab des Unbekannten
Soldaten), unter Aufgebot einer militärischen

Ehrenwache.
Auch die Übergabe von Beglaubigungsschreiben

neu akkreditierter ausländischer
Missionschefs spielt sich bei uns formlos,
also ohne militärische Ehrenformationen
ab.
Bei den militärischen Ehren, die wir mit
erheblicher Zurückhaltung pflegen, handelt
es sich um ein von altersher gepflegtes
Zeremoniell. Wohl würde dieser Brauch
heute nicht neu eingeführt, wenn er nicht
längst bestünde. Das ist aber kein Grund
dafür, gänzlich darauf zu verzichten.
Unsere nüchterne Zeit muss sich davor
hüten, auf hergebrachte Formen und
Bräuche zu verzichten, weil sie sich mit
unserem Nützlichkeitsdenken nicht mehr
vereinbaren lassen. Wir laufen sonst
Gefahr, vielleicht zwar sachlicher, sicher aber
immer ärmer zu werden. K.

Über die Tätigkeit in den Sektionen

Der Winter ist die Zeit der
Generalversammlungen und bietet Gelegenheit für
Rückblick und Ausblick. — Über ihre
Jahresversammlungen, die zum Teil mit aktuellen

und interessanten Vorträgen «angereichert»

waren, berichteten in der lokalen
und regionalen Presse die Sektionen: La
Chaux-de-Fonds, Dübendorf, Schwyz, Glatt-
und Wehntal, Solothurn, Baselland und
Basel-Stadt. — Zu loben ist der waadt-
ländische Kantonalverband, der im

vergangenen Monat in der Presse der Roman-
die eine scharfe und hervorragend
redigierte Stellungnahme zu den Vorfällen in
den Sanitäts-RS publiziert hat. H.

*

Wir gratulieren

Unser Kamerad Gfr Bernard Nicod,
Mitglied der Presse- und Propagandakommission

SUOV, ist vom Direktionskomitee der
SRG zum Direktor der Radioprogramme
ernannt worden und wird sein
verantwortungsvolles Amt am I.Juli 1973 antreten.
Wir beglückwünschen Kamerad Nicod zu
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dieser ehrenvollen Wahl, und wir meinen,
dass damit der richtige Mann an den
richtigen Platz gestellt worden ist. H.

*

Zentralkurs 1973

Die Technische Kommission (TK) des
SUOV hatte die Übungsleiter und Inspektoren

sämtlicher dem Verband angeschlossenen

Sektionen auf Samstag, 20. Januar,
zum Zentralkurs 1973 nach Bremgarten
eingeladen.
Zur Diskussion standen das Arbeitsprogramm

1973, ferner die Möglichkeiten für
den Einbezug von Aufgaben des
Zivilschutzes ins Arbeitsprogramm 1973.
In Arbeitsgruppen fand ein Gedankenaustausch

über die gesammelten Erfahrungen
in den beiden ersten Jahren der Arbeitsperiode

1971—1975 statt und welche
Schlüsse daraus zu ziehen sind. Zu denken

gab vor allem der Teilnehmerrückgang
an den verschiedenen Übungen, wobei
dies vor allem bei den Sektionen der Fall
ist, die an Überalterung leiden. Um
letzterem entgegenzuwirken, gibt es nur ein
Mittel: die Werbung von Mann zu Mann.
Unter den Übungsleitern und Inspektoren
herrschte mehrheitlich die Meinung vor,
dass der Beteiligungsrückgang nicht durch
das Zusammenlegen der Übungen von
Nachbarsektionen gestoppt werden kann.
Dies sollte nicht die Regel, sondern nur
dann der Fall sein, wenn ein Anlass einen
grossen Aufwand an Material und
Fahrzeugen erheischt, wie z. B. eine
Panzerabwehrübung (Attrappen, Lastwagen usw.).
Vielleicht kann ein weiterer Teilnehmerrückgang

teilweise verhindert werden,
indem der SUOV Mindestbeteiligungen für
die einzelnen Übungen vorschreibt.
Adj Uof Viktor Bulgheroni, Präsident der
TK SUOV, gab ferner bekannt, dass die
4. AESOR-Wettkämpfe vom 8. bis 10. Juni
1973 in St-Maixent (Frankreich) stattfinden
werden. Der SUOV wird sich voraussichtlich

wieder mit zehn Dreierpatrouillen
beteiligen, die an den am 17. März 1973
stattfindenden Ausscheidungswettkämpfen
bestimmt werden.
Zum Abschluss der Tagung dankte Adj Uof
Bulgheroni im Namen des SUOV und der
Teilnehmer dem Waffenplatzkommandan-
ten, Oberst Silvio Ringer, für die
Zurverfügungstellung der Räumlichkeiten, der
Genie-UOS 36 und dem Verband Schweizer

Volksdienst für die Bewirtung. Einen
speziellen Dank richtete er an die Gruppe
für Ausbildung, im besonderen an Oberst
iGst Meister für die immerwährende
Unterstützung in allen Belangen der ausser-
dienstlichen Ausbildung.
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Schweizerische Armee

Kampf dem Drogenmissbrauch

Der bereits vor längerer Zeit bei den
Jugendlichen festgestellte Gebrauch von
Drogen im Zivilleben konnte auch im
Militärdienst beobachtet werden. Der
Ausbildungschef unserer Armee hat deshalb auf
den 1. Januar 1972 eine Dienstvorschrift
erlassen, die den Besitz einer Reihe von
Betäubungs- und Genussmitteln in
militärischen Schulen und Kursen untersagte.
Der Vorsteher des Eidgenössischen
Militärdepartements, Bundesrat Gnägi, hat nun
mit einer neuen Dienstvorschrift die bisher
in Schulen und Kursen gültigen Massnahmen

gegen den Missbrauch von Drogen
auf die ganze Armee ausgedehnt. Diese
Dienstvorschrift bestimmt:
«Der Besitz und Genuss folgender Mittel
ist den Wehrmännern während des Dienstes,

in der Freizeit und im Urlaub ohne
ärztliche Verordnung verboten:
— Opium und dessen Derivate,
— Kokablätter und Kokain,
— Hanfkraut (Marihuana), Hanfkrautharz

(Haschisch),
— Halluzinogene, z.B. LSD, Mescalin usw.,
— Amphetamine oder Weckamine,

z. B. Pervitin, Dexedrin, Preludin usw.
Wer gegen diese Vorschrift verstösst,
macht sich wegen Nichtbefolgung von
Dienstvorschriften und wegen
Zuwiderhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz

strafbar.»
Jeder Wehrmann, der im Verlaufe dieses
Jahres in eine Schule, einen Wieder-
holungs-, Ergänzungs- oder Landsturmkurs
einrückt, erhält zudem zu Beginn der
Dienstleistung ein Merkblatt ausgehändigt,
das vom Truppen- oder Schularzt erläutert
wird.
Der Eriass dieser Vorschrift drängte sich
namentlich deshalb auf, weil der Wehrmann

durch den Gebrauch von Drogen
sich selbst und beispielsweise beim
Schiessen oder Führen eines Motorfahrzeugs

auch seine Kameraden gefährdet.
Folgende Überlegungen haben das
Militärdepartement veranlasst, die Dienstvorschrift

über den Besitz und Genuss von
Betäubungsmitteln herauszugeben:
«Im Militärstrafgesetz findet sich keine
Bestimmung, die sich auf den Genuss von
Betäubungsmitteln bezieht. Eine während
des Dienstes begangene Widerhandlung
gegen das Betäubungsmittelgesetz fällt
daher grundsätzlich in die Zuständigkeit
der bürgerlichen Strafverfolgungsbehörden.

Ein Wehrmann, der ohne ärztliche Verordnung

Betäubungsmittel zu sich nimmt,
verstösst gegen das Betäubungsmittelgesetz.
Schon der unberechtigte Besitz eines unter
das Betäubungsmittelgesetz fallenden Stoffes

ist strafbar.
Verstössen aber der Besitz und der Genuss
von Betäubungsmitteln gegen eine
Dienstvorschrift, so ist neben der Widerhandlung
gegen das Betäubungsmittelgesetz der
Tatbestand der Nichtbefolgung von
Dienstvorschriften gemäss Artikel 72 des
Militärstrafgesetzes erfüllt, sofern dem Täter
diese Vorschrift bekannt war (Vorsatzdelikt).

In solchen Fällen ist der militärische

Untersuchungsrichter zur Durch¬

führung der Untersuchung (vorläufige
Beweisaufnahme oder Voruntersuchung)
aufzubieten, da die Widerhandlung gegen das
Betäubungsmittelgesetz in Verbindung mit
dem Tatbestand der Nichtbefolgung von
Dienstvorschriften der Militärgerichtsbarkeit

unterstellt werden kann.
Aber auch einige bei mässigem Gebrauch
harmlose Genussmittel, Medikamente und
Drogen können bei übermässiger Dosierung

oder lang andauernder Einnahme das
Verhalten des Menschen stark verändern.
Ist dadurch die Dienstfähigkeit in Frage
gestellt, so kann der Tatbestand der
Verstümmelung gemäss Artikel 95 des
Militärstrafgesetzes erfüllt sein, wenn der Täter
sich durch Einnahme dieser Genussmittel,
Medikamente oder Drogen bleibend oder
zeitweise, ganz oder zum Teil untauglich
macht.» P. J.

*
«Bei Nacht gib acht»

Die erfreulichen Ergebnisse der militärischen

Verkehrserziehungsprogramme der
letzten Jahre — «Anhalten statt riskant
kreuzen», «Strasse frei», «Schau zweimal»,
«Geschwindigkeit anpassen» und «Nur
fahrtüchtig ans Steuer» — beweisen, dass
sich die gezielte Verkehrserziehung in der
Armee bewährt. Bei zunehmenden
Fahrleistungen ist die Zahl der Verkehrsunfälle
im vergangenen Jahr wiederum konstant
geblieben.
Dem Verkehrserziehungsprogramm 1973
liegt das Thema «Fahren bei Nacht»
zugrunde. Unter dem Motto
«Bei Nacht gib acht»
werden die Fahrzeugführer auf jene
Unfallursachen aufmerksam gemacht, die sich
besonders beim Nachtfahren im Militärdienst,

wo nicht nur auf Hauptstrassen,
sondern vielfach auch auf unbekannten
Dritt- und Viertklassstrassen gefahren werden

muss, ergeben. P. J.

*
Fast 50 000 Schweizer

Rekruten, Unteroffiziere und Offiziere werden

dieses Jahr auf den Waffenplätzen
einrücken und ihrer Wehrpflicht genügen.
Ferner werden 2800 Offiziere, 400 Fouriere
und 200 Feldweibel ausgebildet. In allen
militärischen Schulen werden insgesamt
53 440 Mann Dienst leisten.

*
Ein neuer Armeefilm

Der Armeefilmdienst macht darauf
aufmerksam, dass Filme auch an die
militärischen Vereine ausgeliehen werden. Im

Auftrag des Eidgenössischen Flugzeugwerkes

Emmen ist unter dem Titel
V-225 Destination Toulouse
ein 16-mm-Film fertiggestellt worden. Unter
der Leitung von Harry Naef hat ein Filmteam

den Bau von 60 Helikoptern des Typs
Alouette III, die in der Schweiz in Lizenz
hergestellt werden, beobachtet. Nach einer
Darstellung der Einsatzmöglichkeiten dieser

Helikopter ist der Zuschauer bei der
schweizerischen Flugzeugindustrie zu Gast.
Die Arbeit des Eidgenössischen Flugzeugwerkes

in Emmen, das die Endmontage
besorgt, rundet das Bild ab. Wie hart
anschliessend die Prüfungen eines neuen
Helikopters sind, wird vom Testpiloten der
Gruppe für Rüstungsdienste eindrücklich
gezeigt. — Dieser und andere Filme kön-
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